
1. International Schutzberechtigten droht im Fall der Rückkehr nach Bulgarien derzeit eine Verletzung von Art. 3
EMRK.

2. Die Androhung der Abschiebung stellt kein zulässiges milderes Mittel gegenüber der Abschiebungsanordnung
dar.

(Amtliche Leitsätze)

2a K 2174/15.A

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Urteil vom 19.02.2016

 

T e n o r :

Die Beklagte wird unter teilweiser Aufhebung der Ziffer 1. des Bescheids des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge vom 22. April 2015 verpflichtet, festzustellen, dass für den Kläger ein Abschiebungsverbot nach § 60
Abs. 5 AufenthG hinsichtlich Bulgariens vorliegt. Ziffer 2. des Bescheids wird aufgehoben.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Der Kläger trägt ein Drittel und die Beklagte zwei Drittel der Kosten des Verfahrens, für das Gerichtskosten nicht
erhoben werden.

Das  Urteil  ist  hinsichtlich  der  Kosten  vorläufig  vollstreckbar.  Der  jeweilige  Vollstreckungsschuldner  kann die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht
der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der  Vollstreckung Sicherheit  in  Höhe des jeweils  zu vollstreckenden
Betrages leistet.

T a t b e s t a n d :

Der  am … 1986  geborene  Kläger  ist  syrischer  Staatsangehöriger  aus  dem Volk  der  Kurden  und islamischen

Glaubens. Er reiste nach eigenen Angaben am 23. Dezember 2014 ins Bundesgebiet ein und beantragte am 13.

März  2015  seine  Anerkennung  als  Asylberechtigter.  In  dem  persönlichen  Gespräch  zur  Bestimmung  des

zuständigen Mitgliedstaates zur Durchführung des Asylverfahrens am selben Tag gab der Kläger an, er sei u. a. über

die Türkei und Bulgarien eingereist, wo er sich etwa vier Monate aufgehalten habe. In Bulgarien seien zwar seine

Fingerabdrücke  abgenommen worden,  Asyl  habe  er  dort  aber  nicht  beantragt.  Er  wolle  nicht  nach  Bulgarien

zurückgeschickt werden, da er dort vier Wochen inhaftiert gewesen und zusammengeschlagen worden sei. Auch

erhielte er dort keine Unterstützung.

Am 27. März 2015 richteten die deutschen Behörden aufgrund eines Treffers der Kategorie 1 in der EURODAC-

Datei ein Übernahmegesuch an Bulgarien nach Art. 18 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 604/2013 des

Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Juni  2013  zur  Festlegung  der  Kriterien  und  Verfahren  zur

Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in

einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist – Dublin III-VO –.
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Diesen Aufnahmeantrag wies die bulgarische „State Agency for Refugees – Dublin Unit“ im Folgenden zurück

(„we cannot accept your request for taking back“). Zur Begründung verwies die Behörde darauf, dass dem Kläger

in Bulgarien bereits Flüchtlingsschutz zuerkannt worden sei und daher eine Rückführung nach der Dublin III-

Verordnung nicht stattfinden könne.

Mit Bescheid vom 22. April 2015, zugestellt am 25. April 2015, lehnte das Bundesamt den Antrag des Klägers als

unzulässig ab und forderte ihn auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der

Entscheidung bzw. im Fall der Klageerhebung 30 Tage nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens zu

verlassen, andernfalls werde er nach Bulgarien oder in einen anderen Staat, in den er einreisen dürfe oder der zu

seiner Rückübernahme verpflichtet sei, abgeschoben. Der Kläger dürfe aber nicht nach Syrien abgeschoben werden.

Zur Begründung führte das Bundesamt im Wesentlichen aus, ein erneutes Anerkennungsverfahren sei nach § 60

Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 Satz 2 des Aufenthaltgesetzes – AufenthG – unzulässig, da dem Kläger in Bulgarien

bereits internationaler Schutz zuerkannt worden sei. Daher könne er keine weitere Schutzgewährung als Flüchtling

oder subsidiär Schutzberechtigter verlangen. Ferner würde die Lebenssituation anerkannter Schutzberechtigter in

Bulgarien einer Abschiebung des Klägers nach Bulgarien nicht entgegenstehen. Da der Kläger in einen sicheren

Drittstaat im Sinne von § 26a des Asylgesetzes – AsylG – abgeschoben werden solle, sei grundsätzlich nach § 34a

AsylG die  Abschiebung dorthin  anzuordnen.  Der  Erlass  einer  Abschiebungsandrohung sei  allerdings  ebenfalls

zulässig, da es sich um das mildere Mittel gegenüber der Abschiebungsanordnung handele.

Der Kläger hat am … 2015 Klage erhoben und bezieht sich zur Begründung auf den Vortrag im Verwaltungs-

verfahren.

Der Kläger beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 22. April
2015 zu verpflichten, festzustellen, dass Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 5 AufenthG hinsichtlich
Bulgariens vorliegen.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Zur Begründung nimmt sie Bezug auf den angegriffenen Bescheid.

Wegen  der  weiteren  Einzelheiten  des  Sach-  und  Streitstands  wird  auf  den  Inhalt  der  Gerichtsakte  und  der

beigezogenen Verwaltungsvorgänge verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Das Gericht entscheidet gemäß § 102 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – trotz Ausbleibens der

Beklagten in der mündlichen Verhandlung. Auf diese Möglichkeit sind die Beteiligten mit der ordnungsgemäßen

Ladung hingewiesen worden.
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Die Klage ist nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

1. Soweit der Kläger sich dagegen wendet, von der Beklagten nicht die Anerkennung als Flüchtling bzw. subsidiär

Schutzberechtigter erhalten zu haben, ist die Klage unbegründet. Ziffer 1. des streitgegenständlichen Bescheids ist

im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in

seinen Rechten, soweit  hierdurch der Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft  nach § 3 AsylG und

subsidiären Schutzes nach § 4 AsylG abgelehnt wurde, vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

Das Bundesamt hat den Asylantrag des Klägers (im Sinne des § 13 Abs. 2 Satz 1 AsylG) nach § 60 Abs. 1 Satz 2

und 3, Abs. 2 Satz 2 AufenthG zu Recht als unzulässig abgelehnt, weil ihm bereits in Bulgarien die Flüchtlings-

eigenschaft  zuerkannt  worden  ist.  Nach §  60  Abs.  1  Satz  1  AufenthG darf  ein  Ausländer  in  Anwendung des

Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) nicht in einen Staat

abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität,  seiner

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies

gilt nach Satz 2 auch für Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar zuerkannt

wurde oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen

oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen über die Rechtsstellung

der Flüchtlinge anerkannt sind. Wenn der Ausländer sich auf das Abschiebungsverbot nach diesem Absatz beruft,

stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in einem Asylverfahren fest, ob

die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Nach

§ 60 Abs. 2 Satz 2 AufenthG gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend für Anträge auf subsidiären Schutz nach § 4 AsylG.

Damit  erstreckt  das  Gesetz  die  abschiebungsrechtlichen  Rechtswirkungen  einer  ausländischen  Anerkennungs-

entscheidung auf  internationalen  Schutz  auch  auf  Deutschland,  und  das  Bundesamt  ist  weder  berechtigt  noch

verpflichtet, über einen erneuten Antrag des Asylbewerbers auf internationalen Schutz im Sinne des § 13 Abs. 2

AsylG inhaltlich zu entscheiden. Ein Kläger, dem in einem Drittstaat der Status eines Flüchtlings verliehen worden

ist,  hat  von Rechts  wegen kein  Sachbescheidungsinteresse  daran,  in  einem erneuten  Asylverfahren  die  bereits

zugesprochene Schutzposition nochmals von der Beklagten zu erhalten (vgl.  nur BVerwG, Beschluss vom 23.

Oktober 2015 – 1 B 41.15 – und Urteil vom 17. Juni 2014 – 10 C 7.13 –, beide juris).

Der Rechtslage liegt die Annahme zugrunde, dass dem Betroffenen bereits in einem sicheren Drittstaat im Sinne

von Art. 16a Abs. 2 des Grundgesetzes – GG –, § 26a AsylG ein Schutzstatus zuerkannt worden ist, welcher ihn vor

einer Rückführung in sein Heimatland und damit vor drohender politischer Verfolgung oder ernsthaftem Schaden

schützt. Bulgarien ist als Mitgliedstaat der Europäischen Union ein sicherer Drittstaat kraft normativer Vergewis -

serung.  Das  Konzept  sicherer  Drittstaaten  beruht  auf  dem  Gedanken,  dass  in  Deutschland  derjenige  keine

Schutzbedürftigkeit besitzt, der in einem sicheren Drittstaat Schutz hätte finden können. Diese Schutzbedürftigkeit

fehlt erst recht, wenn der Asylbewerber nicht nur Schutz hätte finden können, sondern sogar Schutz gefunden hat

(vgl. OVG NRW, Beschluss vom 11. N.   2015 – 14 A 926/15.A –; VG Berlin, Urteil vom 4. Juni 2015 – 23 K

906.14.A –, beide juris).
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Dieser vom einfachen nationalen Recht vorgesehene Ausschluss eines erneuten Asylverfahrens i.S.d. § 13 Abs. 2

Satz  1  AsylG  ist  mit  höherrangigem  Recht  vereinbar.  Das  Unionsrecht  lässt  die  Ablehnung  des  Antrags  auf

internationalen Schutz ohne inhaltliche Prüfung ausdrücklich zu.

Nach Art. 33 Abs. 1 der Richtlinie 2013/32/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu

gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes – VRL-2013 – müssen

die  Mitgliedstaaten  einen  Antrag  auf  internationalen  Schutz  nicht  prüfen,  wenn  er  nach  dieser  Vorschrift  als

unzulässig betrachtet wird. Gemäß Art. 33 Abs. 2 VRL-2013 können die Mitgliedstaaten einen Antrag auf inter -

nationalen Schutz nur unter bestimmten Voraussetzungen als unzulässig betrachten, u.a. dann, wenn ein anderer

Mitgliedstaat  internationalen  Schutz  gewährt  hat  (Buchst.  a).  Dies  ist  hier  der  Fall,  da  Bulgarien  dem Kläger

Flüchtlingsschutz gewährt hat.

Es kann in dem hier interessierenden Einzelfall  dahinstehen, ob entsprechend der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Beschluss vom 23. Oktober 2015 – 1 B 41.15 –, juris) vor dem 20. Juli 2015

gestellte Asylanträge aufgrund der Übergangsregelung in Art. 52 Unterabs. 1 VRL-2013 nicht allein deshalb als

unzulässig behandelt werden dürfen, weil dem Schutzsuchenden in einem anderen Mitgliedstaat subsidiärer Schutz

gewährt worden ist. Denn hier ist dem Kläger nach der Auskunft der bulgarischen Behörden nicht nur subsidiärer

Schutz, sondern der Flüchtlingsstatus zuerkannt worden. Die Zuerkennung dieses Status berechtigte die zuständigen

Behörden auch schon nach der Vorgängerregelung zu Art. 33 VRL-2013 in Art. 25 Abs. 2 Buchst. a) der Richtlinie

2005/85/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 1. Dezember 2005 zu gemeinsamen Verfahren für die

Zuerkennung  und  Aberkennung  des  internationalen  Schutzes  –  VRL-2005  –,  einen  weiteren  Asylantrag  als

unzulässig abzuweisen, sodass es auf die Anwendbarkeit der Verfahrensrichtlinie 2013 nicht ankommt.

Ein weiteres Asylverfahren i.S.d. § 13 Abs. 2 Satz 1 AsylG ist in Deutschland auch dann nicht durchzuführen, wenn

dem Ausländer eine Rückkehr in den Mitgliedstaat nicht zumutbar ist, in dem er als Flüchtling anerkannt wurde

oder der ihm subsidiären Schutz gewährt  hat. Dies kann insbesondere der Fall  sein,  wenn dem Betroffenen in

diesem Mitgliedstaat eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung i.S.d. Art. 3 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention – EMRK – droht. Es ist weder verfassungs- noch gemeinschaftsrechtlich geboten, den Betroffe-

nen  in  einer  solchen  Konstellation  entgegen  §  60  Abs.  1  Satz  2  und 3,  Abs.  2  Satz  2  AsylG als  Flüchtling

anzuerkennen oder ihm subsidiären Schutz zu gewähren. Diese Rechtsinstitute sind nach ihrem Sinn und Zweck auf

die Abwehr von Gefahren gerichtet, die einem Ausländer in seinem Herkunftsland drohen. Sie dienen nicht dazu,

vor Missständen in einem sicheren Drittstaat zu schützen. Hierzu sind die nationalen Abschiebungsverbote aus § 60

Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG ausreichend (vgl. auch VG Aachen, Urteil vom 9. Dezember 2015 – 8 K 2119/14.A

–, nicht veröffentlicht).

2. Soweit der Kläger die Verpflichtung der Beklagten zu der Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs.

5 AufenthG begehrt, ist die Klage zulässig. Sie ist insbesondere als Verpflichtungsklage statthaft, § 42 Abs. 1 Alt. 2

VwGO.
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Zwar ist in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung bei Entscheidungen nach § 27a AsylG anerkannt, dass

eine  Anfechtungsklage  und  nicht  die  Verpflichtungsklage  statthaft  ist.  Dies  liegt  darin  begründet,  dass  eine

materielle  Prüfung des Begehrens durch das Bundesamt bislang nicht  stattgefunden hat, da das Bundesamt im

Rahmen einer  „Vorprüfung“ nur über seine Zuständigkeit  zu befinden hat,  und dem Asylsuchenden nicht  eine

Tatsacheninstanz  verloren  gehen  soll.  Das  Bundesamt  soll  zudem die  Möglichkeit  behalten,  einen  Antrag  als

offensichtlich unbegründet abzulehnen (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 2015 – 1 C 32.14 –; OVG NRW,

Beschluss vom 16. Juni 2015 – 13 A 221/15.A –, beide juris).

Diese Rechtsprechung ist auf Entscheidungen nach § 26a AsylG bzw. die Ablehnung von Anträgen nach § 60 Abs.

1 Satz 2 und 3 AufenthG jedoch nicht übertragbar. Zwar hat auch dann eine Sachprüfung noch nicht stattgefunden.

Allerdings  hat  das  Bundesamt,  im  Gegensatz  zu  Entscheidungen  nach  §  27a  AsylG,  seine  Zuständigkeit  zur

Bearbeitung des Asylverfahrens bereits bejaht und im nationalen Verfahren entschieden. Dies hat das Bundesamt

dem  Kläger  auch  ausdrücklich  so  mitgeteilt.  Insofern  hat  nicht  bloß  eine  „Vorprüfung“  hinsichtlich  der

Zuständigkeit des Bundesamtes stattgefunden.

Zudem ergibt die Auslegung des Bescheids, dass das Bundesamt mit dessen Ziffer 1. nicht nur den Asylantrag des

Klägers i.S.d. § 13 Abs. 2 Satz 1 AsylG als unzulässig abgelehnt hat, sondern auch über Abschiebungshindernisse

nach § 60 Abs.  5  und 7 Satz  1 AufenthG hinsichtlich Bulgariens entschieden hat.  Denn andernfalls  hätte  das

Bundesamt die Abschiebungsandrohung in Ziffer 2. nicht erlassen dürfen. Für solch eine (Mit-)Prüfung spricht

auch,  dass  das  Bundesamt  in  seiner  Begründung  zu  Ziffer  1.  des  Bescheids  Ausführungen  zu  den  Lebens-

bedingungen anerkannter Schutzberechtigter in Bulgarien gemacht hat und zu der Entscheidung kam, dass diese

einer Rückführung des Klägers nach Bulgarien nicht entgegenstehen.

Die Klage ist hinsichtlich der Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG auch begründet.

Ziffer 1. des Bescheids ist insoweit rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten, § 113 Abs. 5 Satz 1

VwGO.

Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich dies aus der Europäischen

Menschenrechtskonvention ergibt. Diese Voraussetzungen liegen vor. Der Kläger kann sich gegen eine Abschie-

bung  nach  Bulgarien  auf  Art.  3  EMRK  berufen.  Nach  dieser  Vorschrift  darf  niemand  der  Folter  oder

unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Die Anwendung von § 60 Abs. 5 AufenthG ist hier nicht durch § 31 Abs. 4 AsylG ausgeschlossen, der eine Prüfung

von Abschiebungshindernissen nach dieser Vorschrift in Fällen wie dem vorliegenden grundsätzlich ausschließt.

Die Regelung bedarf jedoch einer verfassungskonformen Auslegung.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schließt das Art. 16a Abs. 2 GG, §§ 26a, 31 Abs. 4 AsylG

zu Grunde liegende normative Vergewisserungskonzept es grundsätzlich aus, sich bei Einreise aus einem sicheren

Drittstaat auf Gefährdungen gemäß § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu berufen (vgl. BVerfG, Urteil vom

14. N.   1996 – 2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93 –, juris).
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Dem normativen  Vergewisserungskonzept  kann  jedoch  damit  entgegengetreten  werden,  dass  es  sich  aufgrund

bestimmter  Tatsachen  aufdrängt,  dass  der  Betroffene  von  einem  der  vom  Bundesverfassungsgericht  heraus-

gearbeiteten, im normativen Vergewisserungskonzept nicht aufgefangenen Sonderfälle betroffen ist, wobei an diese

Darlegung strenge Anforderungen zu stellen sind (BVerfG, Urteil vom 14. N.   1996 – 2 BvR 1938/93, 2 BvR

2315/93 –, juris).

Hier liegt ein im normativen Vergewisserungskonzept nicht aufgefangener Sonderfall vor, weil der Drittstaat (hier

Bulgarien) anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte unmenschlicher oder erniedrigender Behand-

lung  unterwirft.  Allerdings  wird  die  Eingriffsschwelle  von  Art.  3  EMRK  bzw.  Art.  4  der  Europäischen

Grundrechtecharta  –  EU-GRCh  –  durch  Missstände  im  sozialen  Bereich  nur  unter  strengen  Voraussetzungen

überschritten (vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 13. N.   2015 – 14 B 525/15.A – und vom 29. Januar 2015 – 14 A

134/15.A –, beide juris).

Aus Art. 3 EMRK folgen neben Unterlassungs- auch staatliche Schutzpflichten. Hiernach können sich auch die –

staatlich verantworteten – allgemeinen Lebensverhältnisse grundsätzlich als eine unmenschliche oder erniedrigende

Behandlung darstellen.  Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte  hat  die  dabei  bestehenden staatlichen

Gewährleistungspflichten im Einzelnen konkretisiert. Hiernach verpflichtet Art. 3 EMRK die Mitgliedstaaten nicht,

jede Person innerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs mit einem Obdach zu versorgen oder sie finanziell zu

unterstützen,  um  ihr  einen  gewissen  Lebensstandard  zu  ermöglichen.  Diese  Vorschrift  gewährt  von  einer

Überstellung betroffenen Ausländern grundsätzlich auch keinen Anspruch auf Verbleib in einem Mitgliedstaat, um

dort weiterhin von medizinischer, sozialer oder anderweitiger Unterstützung oder Leistung zu profitieren. Wenn

keine außergewöhnlich zwingenden humanitären Gründe vorliegen, die gegen eine Überstellung sprechen, ist allein

die  Tatsache,  dass  die  wirtschaftlichen  und  sozialen  Lebensverhältnisse  bei  einer  Überstellung  bedeutend

geschmälert würden, nicht ausreichend, einen Verstoß gegen diese Vorschrift zu begründen.

Die Verantwortlichkeit eines Staates nach Art. 3 EMRK wegen der Behandlung eines Ausländers kann allerdings

ausnahmsweise  begründet  sein,  wenn  dieser  vollständig  von  staatlicher  Unterstützung  abhängig  ist  und

behördlicher Gleichgültigkeit gegenübersteht, obwohl er sich in so ernsthafter Armut und Bedürftigkeit befindet,

dass dies mit der Menschenwürde unvereinbar ist. Gleichzeitig muss bei Asylsuchenden bzw. anerkannten Schutz -

berechtigten  auch  berücksichtigt  werden,  dass  diese  einer  besonders  unterprivilegierten  und  schutzbedürftigen

Personengruppe angehören, da sie regelmäßig weder über die notwendigen Sprachkenntnisse noch über familiären

oder  anders  gearteten  Rückhalt  im  Mitgliedstaat  verfügen.  Es  ist  deshalb  eine  Gesamtbetrachtung  der

Aufnahmebedingungen in  dem Zielstaat  und  der  spezifischen  Situation  von Asylsuchenden sowie  anerkannten

Schutzberechtigten erforderlich (vgl. nur mit Blick auf systemische Mängel im Rahmen von Rückführungen unter

der Dublin II-VO bzw. Dublin III-VO EGMR, Urteile vom 21. Januar 2011 – Rs.-Nr. 30696.09 (M.S.S ./. Belgien

und Griechenland) – und vom 4. November 2014 – Rs.-Nr. 29217/12 (Tarakhel) –, beide juris; ferner VG Berlin,

Urteil vom 31. Juli 2015 – VG 23 K 418/14.A – , juris; VG Aachen, Urteil vom 9. Dezember 2015 – 8 K 2119/14.A

–, nicht veröffentlicht).
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Gemessen an diesen – hohen – Anforderungen droht international Schutzberechtigten im Fall der Rückkehr nach

Bulgarien derzeit eine Verletzung von Art. 3 EMRK (vgl. dazu in letzter Zeit auch VG Oldenburg, Urteil vom 4.

November 2015 – 12 A 498/15 –; VG Aachen, Urteile vom 28. Oktober 2015 – 8 K 299/15.A – und – 8 K 468/15.A

–, sämtlich juris; VG Münster, Urteil vom 22. Oktober 2015 – 8 K 436/15.A –, www.nrwe.de; VG Köln, Urteil vom

17. Dezember 2015 – 20 K 1516/15.A –; VG Saarland, Urteile vom 5. Januar 2016 – 3 K 197/15 u.a.–, beide juris).

Es spricht alles dafür, dass der Kläger im Fall einer Rückkehr nach Bulgarien dort obdachlos wäre und seinen

Lebensunterhalt  nicht  sicherstellen  könnte.  Er  besitzt  in  Bulgarien  weder  einen  faktischen  Zugang  zu  einer

Sozialwohnung und zu Geldleistungen noch kann davon ausgegangen werden, dass er die notwendigen Mittel für

den Lebensunterhalt in Bulgarien durch eine Erwerbstätigkeit sicherstellen kann.

Die Kammer stützt ihre Einschätzung maßgeblich auf die Auskunft des Auswärtigen Amtes an das Verwaltungs-

gericht Stuttgart vom 23. Juli 2015. Hiernach existiert in Bulgarien kein konkreter nationaler Integrationsplan. Zwar

sei im Juni 2015 eine Integrationsstrategie bis 2016 erlassen worden, an einem Plan zur Umsetzung fehle es aber.

Die Qualifikationsrichtlinie sei noch nicht umgesetzt werden. Es fehle an einem ausreichenden Budget für eine

effektive Integrationspolitik. Für anerkannte Schutzberechtigte gebe es zwar einen Anspruch auf Sozialhilfe, aber

im Vergleich zu bulgarischen Staatsangehörigen in geringer Höhe.  Faktisch erhielten aber nur sehr wenige der

anerkannten  Schutzberechtigten  überhaupt  diese  finanzielle  Unterstützung  (in  2014  12  Personen  von  7.000

anerkannten  Schutzberechtigten).  Auch  bei  der  Wohnraumsuche  erhalte  nur  ein  verschwindend  geringer  Teil

Unterstützung. In der Regel bedeute der Erhalt eines Schutzstatus Obdachlosigkeit. Der Zugang zum Arbeitsmarkt

sei  ebenfalls  äußerst  erschwert.  Es  fehle  an  Sprachkenntnissen  der  Flüchtlinge  und  an  der  Bereitschaft  der

Arbeitgeber, anerkannte Schutzberechtigte anzustellen. Auf dem Schwarzmarkt seien die Möglichkeiten ebenfalls

beschränkt,  da  dieser  überwiegend von Roma eingenommen sei  (vgl.  Auswärtiges  Amt,  Auskunft  an  das  VG

Stuttgart vom 23. Juli 2015).

Diese Einschätzung wird durch die Angaben in der Auskunft von Frau Dr. Valeria Illareva an den Verwaltungs-

gerichthof Baden-Württemberg vom 27. August 2015 bestätigt. In der Auskunft wird berichtet, dass das Fehlen

eines gesicherten Rechts auf Unterbringung ein wesentliches Problem für Flüchtlinge in Bulgarien sei. Flüchtlinge

hätten  keinen  Anspruch  auf  Unterbringung  in  Sozialwohnungen  oder  Obdachlosenunterkünften,  wenn  nicht

mindestens ein Familienmitglied bulgarischer Staatsangehöriger sei. Die Politik der staatlichen Flüchtlingsbehörde

sei unbeständig und willkürlich. Am 21. Juli 2015 hätten die staatliche Flüchtlingsbehörde und das Bulgarische

Rote Kreuz eine Fördervereinbarung zur Umsetzung der Maßnahme „Überführung von Nutznießern internationalen

Schutzes von den Aufnahmezentren zu anderen Adressen“ unterzeichnet. Die Förderung sei bis zum 15. Juni 2016

durch die Europäische Kommission gesichert. Bislang werde die Förderung jedoch nicht umgesetzt. Grund hierfür

sei,  dass  man  in  den  Genuss  der  Maßnahme  nur  komme,  wenn  man  im Besitz  eines  bulgarischen  Ausweis -

dokuments sei. Hierfür sei jedoch wiederum die Angabe einer Meldeadresse erforderlich. Derzeit verweigere die

staatliche Flüchtlingsbehörde den Schutzberechtigten die Möglichkeit, die Adresse der Aufnahmezentren zu diesem

Zweck zu verwenden. Auch für einen Antrag auf Sozialhilfe sei ein bulgarisches Ausweisdokument notwendig (vgl.

Dr. Valeria Illareva, Auskunft an den VGH Bad.-Württ. vom 27. August 2015).
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Hieraus  ergibt  sich,  dass  international  Schutzberechtigte  in  Bulgarien  faktisch  keinen  Zugang  zu  staatlichen

Sozialleistungen haben, weil sie eine Meldeadresse vorweisen müssen, um Leistungen erhalten zu können. Eine

Meldeadresse setzt aber wiederum eine Unterkunft voraus, zu der international Schutzberechtigte keinen effektiven

Zugang haben.

Die Angaben des Auswärtigen Amtes und von Frau Dr.  Valeria  Illareva decken sich im Wesentlichen mit  den

Angaben mehrerer anderer Quellen. Auch diese gehen davon aus, dass anerkannte Schutzberechtigte in Bulgarien

keinen effektiven Zugang zu einer Wohnung und sozialen Leistungen haben (vgl. Council of Europe (Europarat),

Report  by Nils  Muiznieks  following his  visit  to  Bulgaria  from 9.  to  11.  February 2015;  ProAsyl,  Erniedrigt,

misshandelt,  schutzlos:  Flüchtlinge  in  Bulgarien,  April  2015;  Asylum Information  Database  (AIDA),  Country

Report:  Bulgaria,  Stand  Oktober  2015;  Bulgarian  Helsinki  Committee,  Annual  monitoring  report  on  status

determination procedures in Bulgaria, 2014).

Soweit nach den vorstehenden Berichten anerkannte Schutzberechtigte nach der Statusanerkennung zum Teil noch

in den Aufnahmeeinrichtungen für Antragsteller weiter leben können, rechtfertigt dies keine andere Bewertung.

Zum einen geben die Berichte nur einen Kulanzzeitraum von längstens sechs Monaten an, was keine dauerhafte

Lösung darstellt. Zudem wird ebenfalls davon berichtet, dass anerkannte Schutzberechtigte regelmäßig (willkürlich)

aus den Einrichtungen ausgeschlossen würden. Schließlich würde eine entsprechende Kulanzregelung dem Kläger

als  Rückkehrer  nach  Bulgarien  von vornherein  nicht  weiterhelfen.  Für  eine  Wiederaufnahme von anerkannten

Schutzberechtigten in Aufnahmeeinrichtungen, die von diesen zuvor verlassen wurden, ist nichts ersichtlich. Dass

der bulgarische Staat  anerkannte Schutzberechtigte  zum Teil  trotz  der  Statusgewährung zunächst  weiter in den

Aufnahmeeinrichtungen leben lässt, ist zuletzt ein Indiz, dass diese ansonsten keinen effektiven Zugang zu Obdach

und  Lebensunterhalt  haben  (so  auch  VG  Aachen,  Urteil  vom  9.  Dezember  2015  –  8  K  2119/14.A –,  nicht

veröffentlicht).

3.  Die  Klage  ist  auch  hinsichtlich  Ziffer  2.  des  angefochtenen  Bescheids  als  Anfechtungsklage  zulässig  und

begründet, weil die Abschiebungsandrohung rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt, § 113 Abs.

1 Satz 1 VwGO. Die Androhung entbehrt unabhängig von dem bestehenden Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5

AufenthG einer Rechtsgrundlage, da sie sich weder auf § 34a AsylG noch auf § 34 AsylG stützen lässt.

Nach § 34a AsylG ordnet das Bundesamt die Abschiebung an, wenn der Ausländer in einen sicheren Drittstaat (§

26a AsylG) oder in einen für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat (§ 27a AsylG) abgeschoben

werden soll, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. Diese Rechtsgrundlage deckt ihrer Rechtsfolge

nach den Erlass einer Abschiebungsandrohung nicht ab; der Wortlaut des § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG lässt dies

eindeutig nicht zu („ordnet das Bundesamt die Abschiebung in diesen Staat an“).

Die Androhung der Abschiebung stellt  auch kein zulässiges milderes Mittel  gegenüber der  Anordnung dar,  da

Abschiebungsanordnung und Abschiebungsandrohung unterschiedliche Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung

darstellen,  die  nicht  teilidentisch  sind.  Insbesondere  ist  eine  Abschiebungsandrohung nicht  als  Minus  in  jeder

Abschiebungsanordnung enthalten. Auch der Umstand, dass beide Maßnahmen auf das gleiche Ziel gerichtet sind,
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nämlich auf eine Beendigung des Aufenthalts im Bundesgebiet, und teilweise identische Prüfungsinhalte bestehen,

begründet  keine  Teilidentität  in  dem Sinne,  dass  die  Ersetzung einer  (rechtswidrigen)  Abschiebungsanordnung

durch  eine  Abschiebungsandrohung als  „milderes  Mittel“  möglich  ist.  Dies  ergibt  sich  schon daraus,  dass  die

Abschiebungsandrohung einer Fristsetzung bedarf. Außerdem soll in einer Abschiebungsandrohung zwar der Staat

bezeichnet werden, in den der Betroffene abgeschoben werden soll; soweit keine Abschiebungsverbote bestehen,

kann er auf der Grundlage einer Abschiebungsandrohung aber auch in jeden anderen Staat abgeschoben werden, in

den  er  ausreisen  darf  oder  der  zu  seiner  Rücknahme verpflichtet  ist  (§  34  AsylG  i.V.m.  §  59  Abs.  2  und 3

AufenthG). Die Abschiebungsanordnung bedarf hingegen nach § 34a Abs. 1 AsylG keiner vorherigen Androhung

und Fristsetzung, darf aber nur in einen sicheren Drittstaat oder in einen für die Durchführung des Asylverfahrens

zuständigen Staat angeordnet werden und setzt voraus, dass die Abschiebung in diesen Staat durchgeführt werden

kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 23. Oktober 2015 – 1 B 41.15 –, juris).

Dazu kommt, dass sich das Bundesamt mit der „Ersetzung“ der Abschiebungsanordnung durch eine Androhung der

bewussten  Zuständigkeitsverteilung des  Gesetzgebers zu Lasten  des Ausländers,  der  abgeschoben werden soll,

entzieht, weil im Fall einer Abschiebungsandrohung im weiteren Verlauf die Ausländerbehörde für die Prüfung der

inlandbezogenen  Abschiebungshindernisse  zuständig  sein  soll.  Nach  der  gefestigten  Rechtsprechung  ist  es  im

Rahmen des Verfahrens auf Erlass einer Abschiebungsanordnung gemäß § 34a Abs. 1 AsylG mit Blick auf den

Wortlaut dieser Vorschrift aber Aufgabe allein des Bundesamtes, sowohl zielstaatsbezogene Abschiebungshinder-

nisse als auch der Abschiebung entgegenstehende inlandsbezogene Vollzugshindernisse – etwa das Vorliegen von

krankheitsbedingter  Reiseunfähigkeit  oder  der  Voraussetzungen  des  deutsch-bulgarischen  Rückübernahme-

abkommens – zu prüfen,  so dass daneben für  eine  eigene Entscheidungskompetenz der  Ausländerbehörde zur

Erteilung einer Duldung nach § 60a Abs. 2 AufenthG kein Raum verbleiben soll (vgl. nur BVerfG, Beschluss vom

17. September 2014 – 2 BvR 1795/14 –, juris).

Auch mit Blick auf die Rechtschutzmöglichkeiten stellt die Androhung gegenüber der Anordnung einer Abschie-

bung kein aus Sicht des Betroffenen milderes Mittel dar. Denn dem Adressaten einer Abschiebungsanordnung steht

nach § 34a Abs. 2 AsylG ein prozessual anders ausgestalteter Rechtsschutz gegenüber Abschiebungen auf dieser

Grundlage zu. Nach dessen Satz 1 sind Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO gegen die Anordnung innerhalb einer

Woche nach Bekanntgabe zu stellen, und nach § 34a Abs. 2 Satz 2 AsylG ist die Abschiebung bei rechtzeitiger

Antragstellung vor der gerichtlichen Entscheidung nicht zulässig. Demgegenüber können Anträge im vorläufigen

Rechtsschutz, mit denen im Rahmen von §§ 34 Abs. 1, 38 Abs. 1 AsylG zu berücksichtigende Abschiebungsverbote

geltend gemacht werden, nur über § 123 Abs. 1 VwGO verfolgt werden, was den jeweiligen Antragsteller vor

deutlich höhere Darlegungshürden stellt, allerdings von der Einhaltung einer Frist entbindet (vgl. VG Berlin, Urteil

vom 4. Juni 2015 – 23 K 906.14 A –, juris).

Andererseits kann auch § 34 Abs. 1 AsylG nicht als Rechtsgrundlage für die Abschiebungsandrohung herangezogen

werden. Danach erlässt das Bundesamt nach den §§ 59 und 60 Abs. 10 AufenthG eine schriftliche Abschiebungs-

androhung, wenn der Ausländer nicht als Asylberechtigter anerkannt wird, dem Ausländer nicht die Flüchtlings-

eigenschaft zuerkannt wird, ihm kein subsidiärer Schutz gewährt wird, die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 und 7

AufenthG nicht vorliegen oder die Abschiebung ungeachtet des Vorliegens der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7
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Satz 1 AufenthG ausnahmsweise zulässig ist und der Ausländer keinen Aufenthaltstitel besitzt. Denn diese Vor-

schrift ist hier, unabhängig davon, dass – wie dargelegt – die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegen,

nicht anwendbar. Wenn das Bundesamt einen Asylantrag – wie hier – nur nach § 26a AsylG bzw. nach § 60 Abs. 1

Satz 2 und 3, Abs. 2 Satz 2 AufenthG ablehnt, ist nach § 31 Abs. 4 Satz 1 AsylG lediglich festzustellen, dass dem

Ausländer auf Grund seiner  Einreise  aus einem sicheren Drittstaat  kein Asylrecht  zusteht  bzw. der  Asylantrag

unzulässig ist. Diese Entscheidung ist gemäß § 31 Abs. 1 Satz 4 AsylG „zusammen“ – mithin zeitgleich – mit „der

Abschiebungsanordnung nach § 34a“ zu treffen und dann „dem Ausländer selbst zuzustellen“. Damit wird deutlich,

dass der Gesetzgeber von einer Verknüpfung des § 26a AsylG allein mit § 34a AsylG ausging. Nach der Gesetzes-

systematik besteht danach ein untrennbarer Zusammenhang zwischen der Asylversagung wegen der Einreise aus

einem sicheren Drittstaat und der Anordnung der Abschiebung in diesen Staat (in diesem Sinne auch BVerwG,

Beschluss vom 23. Oktober 2015 – 1 B 41.15 –; VG Berlin, Urteil vom 4. Juni 2015 – 23 K 906.14 A –, beide

juris).

Bestätigt  wird  dies  dadurch,  dass  die  Möglichkeit,  auf  §  34  Abs.  1  AsylG  i.V.m.  §  60  Abs.  10  AufenthG

zurückzugreifen  und  eine  Abschiebungsandrohung  zu  erlassen,  nicht  voraussetzungslos  ist.  Der  Erlass  einer

Abschiebungsandrohung bedarf – anders als derjenige einer Abschiebungsanordnung – stets einer ausdrücklichen

Entscheidung des Bundesamtes über die in § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG genannten Voraussetzung. Daran fehlt es in

diesem Fall, weil die Prüfung dieser tatbestandlichen Voraussetzungen bereits von Gesetzes wegen nach § 31 Abs. 4

Satz  1 AsylG ausgeschlossen ist,  da sich Entscheidungen nach §§ 26a,  27a AsylG allein zur Zulässigkeit  des

Asylgesuchs im Bundesgebiet verhalten. In diesen Konstellationen nimmt das Bundesamt keine sachliche Prüfung

eines Asylantrags vor, sondern verweist den Asylbewerber auf die Zuständigkeit eines anderen bzw. eines sicheren

Drittstaates. Denn die Einreise aus einem sicheren Drittstaat hat – wie bereits ausgeführt – gerade zur Folge, dass

sich ein Asylsuchender grundsätzlich nicht auf §§ 3 und 4 AsylG sowie die nationalen Abschiebungsverbote nach §

60 Abs.  5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG berufen kann (vgl.  VG Trier, Beschluss vom 28. Oktober 2014 – 5 L

1659/14.Tr –; Hess.VGH, Beschluss vom 11. August 2014 – 10 A 2348/13.Z.A. –, beide juris).

Insofern passt das Prüfprogramm des § 34 Abs. 1 AsylG von vornherein nicht zu der hier gegebenen Konstellation

des § 26a AsylG.

Schließlich verletzt die Abschiebungsandrohung den Kläger auch in seinen Rechten, weil sich das Bundesamt durch

den Erlass einer  Abschiebungsandrohung seinem ihm gesetzlich zugewiesenen Prüfungsauftrag hinsichtlich des

Bestehens inländischer Abschiebungshindernisse entzieht (VG Berlin, Urteil vom 4. Juni 2015 – 23 K 906.14 A –,

juris).

Die  Kostenentscheidung  folgt  aus  §  155  Abs.  1  VwGO,  §  83b  AsylG.  Die  Entscheidung  zur  vorläufigen

Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung.
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